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Regeste

Nichteintreten auf Asylgesuch und Wegweisung (Dublin-Verfahren)

Erwägungen

E. 18
Oktober 2021 E. 9.2 sowie E- 962/2019 vom 17. Dezember 2019 E. 6.3, vgl. auch Urteil
D-2846/2020 vom 16. Juli 2020 E. 6.1),

E-1688/2022 Seite 6 dass der Wunsch des Beschwerdeführers, in der Schweiz leben zu
wollen, da er hier Bekannte habe und gemäss seiner Ansicht eher eine Arbeit finden sowie
für die im Heimatland verbliebene Familie sorgen könne (vgl. Beschwerde S. 2), zwar
nachvollziehbar ist, aber nichts an der Zuständig- keit Italiens zu ändern vermag, dass jeder
Mitgliedstaat abweichend von Art. 3 Abs. 1 beschliessen kann, einen bei ihm von einem
Drittstaatsangehörigen oder Staatenlosen gestell- ten Antrag auf internationalen Schutz zu
prüfen, auch wenn er nach den in dieser Verordnung festgelegten Kriterien nicht für die
Prüfung zuständig ist (Art. 17 Abs. 1 Satz 1 Dublin-III-VO), dass dieses sogenannte
Selbsteintrittsrecht im Landesrecht durch Art. 29a Abs. 3 der Asylverordnung 1 vom 11.
August 1999 (AsylV 1, SR 142.311) konkretisiert wird und das SEM das Asylgesuch
gemäss dieser Bestim- mung "aus humanitären Gründen" auch dann behandeln kann, wenn
dafür gemäss Dublin-III-VO ein anderer Staat zuständig wäre, dass der Beschwerdeführer
mit seinem Vorbringen, die Situation in Italien sei mangelhaft, die Behandlung sei schlecht
und die Arbeitsmöglichkeiten würden fehlen, implizit die Anwendung von Art. 17 Abs. 1
Dublin-III-VO res- pektive Art. 29a Abs. 3 AsylV 1 fordert, dass Italien Signatarstaat der
EMRK, des Übereinkommens vom 10. De- zember 1984 gegen Folter und andere
grausame, unmenschliche oder er- niedrigende Behandlung oder Strafe (FoK, SR 0.105)
und des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge (FK, SR
0.142.30) sowie des Zusatzprotokolls der FK vom 31. Januar 1967 (SR 0.142.301) ist und
seinen diesbezüglichen völkerrechtlichen Verpflichtun- gen nachkommt, dass auch davon
ausgegangen werden darf, dieser Staat anerkenne und schütze die Rechte, die sich für
Schutzsuchende aus den Richtlinien des Europäischen Parlaments und des Rates
2013/32/EU vom 26. Juni 2013 zu gemeinsamen Verfahren für die Zuerkennung und
Aberkennung des in- ternationalen Schutzes (Verfahrensrichtlinie) sowie 2013/33/EU vom
26. Juni 2013 zur Festlegung von Normen für die Aufnahme von Personen, die
internationalen Schutz beantragen (Aufnahmerichtlinie) ergeben, dass der
Beschwerdeführer kein konkretes und ernsthaftes Risiko darge- tan hat, die italienischen
Behörden würden sich weigern, ihn aufzunehmen und seinen Antrag auf internationalen
Schutz unter Einhaltung der Regeln der erwähnten Richtlinien zu prüfen,



E-1688/2022 Seite 7 dass den Akten auch keine Gründe für die Annahme zu entnehmen
sind, Italien werde in seinem Fall den Grundsatz des Non-Refoulement missach- ten und
ihn zur Ausreise in ein Land zwingen, in dem sein Leib, sein Leben oder seine Freiheit aus
einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem er Gefahr laufen würde,
zur Ausreise in ein solches Land ge- zwungen zu werden, dass der Beschwerdeführer – wie
bereits beim Dublin-Gespräch – in der Beschwerde keine gesundheitlichen Probleme
geltend macht, dass folglich kein Anlass für einen zwingenden Selbsteintritt ersichtlich ist,
dass dem SEM bei der Anwendung von Art. 29a Abs. 3 AsylV 1 volles Er- messen
zukommt, wohingegen jenes des Bundesverwaltungsgerichts ge- mäss Art. 106 Abs. 1
AsylG diesbezüglich beschränkt ist (vgl. BVGE 2015/9 E. 7 f.), dass den Akten keine
Hinweise auf eine gesetzeswidrige Ermessensaus- übung (vgl. Art. 106 Abs. 1 Bst. a
AsylG) durch die Vorinstanz zu entneh- men sind, dass das Bundesverwaltungsgericht sich
unter diesen Umständen weiterer Ausführungen zur Frage eines Selbsteintritts enthält, dass
nach dem Gesagten kein Grund für die Ausübung des Selbsteintritts- rechts gemäss Art. 17
Dublin-III-VO respektive Art. 29a Abs. 3 AsylV 1 ersichtlich ist, dass das SEM demnach
zu Recht in Anwendung von Art. 31a Abs. 1 Bst. b AsylG auf das Asylgesuch des
Beschwerdeführers nicht eingetreten ist und – weil der Beschwerdeführer nicht im Besitz
einer gültigen Aufenthalts- oder Niederlassungsbewilligung ist – in Anwendung von Art. 44
AsylG die Überstellung nach Italien angeordnet hat (Art. 32 Bst. a AsylV 1), dass
schliesslich der Vollständigkeit halber darauf hinzuweisen ist, dass allfällige
Verzögerungen bei der Überstellung nach Italien aufgrund der herrschenden Situation im
Zusammenhang mit der COVID-19-Pandemie – gemäss aktuellem Kenntnisstand –
lediglich temporäre Vollzugshinder- nisse darstellen und am Ausgang des vorliegenden
Verfahrens nichts zu ändern vermögen (vgl. Urteil des BVGer D-139/2020 vom 19. Juni
2020 E. 9.6 m.w.H.),

E-1688/2022 Seite 8 dass der eventualiter gestellte Rückweisungsantrag vom Beschwerde-
führer nicht begründet worden ist und den Akten keine Gründe für eine Kassation der
angefochtenen Verfügung zu entnehmen sind, dass die Beschwerde nach dem Gesagten
abzuweisen ist, dass der am 8. April 2022 verfügte Vollzugsstopp mit dem vorliegenden
Urteil dahinfällt, dass mit dem Entscheid in der Sache auch die Anträge auf Gewährung der
aufschiebenden Wirkung der Beschwerde und auf Befreiung von der
Kostenvorschusspflicht gegenstandlos werden, dass das mit der Beschwerde gestellte
Gesuch um Gewährung der unent- geltlichen Rechtspflege abzuweisen ist, da die Begehren
– wie sich aus den vorstehenden Erwägungen ergibt – als aussichtlos zu bezeichnen wa-
ren, weshalb die Voraussetzungen von Art. 65 Abs. 1 VwVG nicht erfüllt sind, dass bei
diesem Ausgang des Verfahrens die Kosten von Fr. 750.– (Art. 1■3 des Reglements vom
21. Februar 2008 über die Kosten und Ent- schädigungen vor dem
Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]) dem Beschwerdeführer aufzuerlegen
sind (Art. 63 Abs. 1 VwVG).
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